Besondere Vertragsbedingungen (VOB)                                          214

Vergabenummer: 25-2811_B
	Baumaßnahme:   Sanierung Altbau Bewegungskindergarten

	                                                                                                                                                                                   

	Leistung:      Trockenbauarbeiten (Los 2)


	


1. Objekt‑/Bauüberwachung (§ 4 Nr. 1 VOB/B) sowie ggf. Sicherheitskoordination (Baustellenverordnung) 

1.1 	Die Objekt‑/Bauüberwachung obliegt dem Auftraggeber.

	Dieser hat den Architekten/Ingenieur	                                                                                                     
	mit der Wahrnehmung beauftragt.

	Anordnungen Dritter dürfen nicht befolgt werden.

1.2 	Die Sicherheitskoordination obliegt:                                                                                                           


2. Dem Auftragnehmer werden unentgeltlich zur Benutzung überlassen (§ 4 Nr. 4 VOB/B):

2.1 	Lager und Arbeitsplätze:
	                                                                                                                                                          
	Etwa darüber hinaus erforderliche Lager‑ und Arbeitsplätze hat der Auftragnehmer zu beschaffen; die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten.

2.2 	Verkehrswege innerhalb des Baugeländes:
	                                                                                                                                                          

2.3 	Wasseranschlüsse: z.B. Lage, Durchmesser, Leistung, Druck
	                                                                                                                                                          

2.4 	Stromanschlüsse: z.B. Lage, Stromart, Spannung, Stromstärke
	                                                                                                                                                          

2.5 	Sonstige Anschlüsse: z.B. Lage, Art (Gas, Druckluft, etc.), Leistungsquerschnitt
	                                                                                                                                                          
[bookmark: Text7]	Kosten des Verbrauchs (zu den Nummern 2.3 - 2.5):                                                                            

	Die vom Auftragnehmer zu erstattenden Kosten des Verbrauchs (§ 4 Nr. 4c Satz 2) werden durch Messungen ermittelt, soweit nicht in Nr. 10 etwas anderes vereinbart ist.

	Bei Arbeiten in belegten baulichen Anlagen hat sich der Auftragnehmer mit der hausverwaltenden Dienststelle in Verbindung zu setzen und deren Rechnung zu begleichen.


3. Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)

3.1 	Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen)
Mit der Ausführung ist zu beginnen:
|X|	am 13.04.2026. 
|_|	spätestens               Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
[bookmark: Kontrollkästchen2]|_|	vom        bis     .
[bookmark: Kontrollkästchen3][bookmark: Text2]|_|	innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B); die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum                       zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt.
[bookmark: Kontrollkästchen4]|_|	nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. 


Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)
|X|   am 12.06.2026 
[bookmark: Text88]|_|   innerhalb von                Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn.
[bookmark: Text83][bookmark: Text81]|_|   in der             KW              , spätestens am letzten Werktag dieser KW.
|_|   in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.




3.2 	Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Abs.1 VOB/B sind:
|_|	vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn
|_|	vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
|_|	folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
[bookmark: Text89]	|_| aus dem beigefügten Bauzeitenplan                                                                                              
[bookmark: Text90]	|_|                                                                                                                                               


            
3.3    Der Auftraggeber behält sich vor, im Auftragsschreiben den Beginn und das Ende der Ausführungsfrist und etwaige Einzelfristen datumsmäßig festzulegen.
Ändern sich während der Vertragsdurchführung die Vertragsfristen durch Vereinbarung oder gemäß 
       § 6 Abs. 2 VOB/B, treten diese an die Stelle der ursprünglich vereinbarten Frist.


4. Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)


4.1	Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 3. als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:
|_|	                              € (ohne Umsatzsteuer)
|_|	         Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. 
	Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.
4.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt              Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.
4.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.


5 Rechnungen (§ 14 VOB/B)
Alle Rechnungen sind per Mail an rechnung@stadt-datteln.de zu senden. Rechnungsunterlagen (z.B. Massenberechnungen, Aufmaße, Wiegekarten, Handskizzen) sind wahlweise schriftlich, auf Datenträger oder als Download zur Verfügung zu stellen. Im Falle der Beauftragung durch den Kommunalen Servicebetrieb Datteln ist die Mailadresse rechnung-ksd@stadt-datteln.de zu verwenden.



6 Zahlung (§ 16 VOB/B)
|_| Die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Abs. 3, Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. 
     § 16 Abs.5 Nr. 3 VOB/B wird verlängert auf  60  Tage.


7 Sicherheitsleistungen (§ 17 VOB/B)
7.1   Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung

        |_| Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet.
|_| Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten.

7.2  Sicherheiten für Mängelansprüche
|_| Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet.
|_| Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).	

7.3  Bürgschaft
Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftraggebers zu verwenden, und zwar für
- die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungbürgschaft“ (421)
- die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“ (422)
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr.1 Satz 3 VOB/B das
  Formblatt „Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsbürgschaft“ (423).


8.	Technische Spezifikationen
Soweit im Leistungsverzeichnis auf  Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

9.    Werbung
       Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.


10. Weitere Besondere Vertragsbedingungen
10.1 Steuerabzug bei Bauleistungen
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

10.1 Abnahme (§ 12 Nr. 4 VOB/B)
[bookmark: Kontrollkästchen69]|X|  Die Leistung wird förmlich abgenommen.
[bookmark: Kontrollkästchen70]|X|  Die Stadt Datteln behält sich eine förmliche Abnahme vor.

10.2 Mängelansprüche  
Die Verjährungsfrist für die Mängelansprüche beträgt:
	|_|	für alle Leistungen
		=	       4 Jahre 

	|_|	ausgenommen
	     	=	      Jahre

	|_|	ausgenommen
	     	=	      Jahre


[bookmark: Kontrollkästchen79]	|_|	Ausnahmsweise von der Regelfrist nach § 13 Absatz 4 Nr. 1 VOB/B  
[bookmark: Text92][bookmark: Text79]abweichende Verjährungsfristen für:     .		     =            Jahre

10.3 |X|   Mit der Auftragsvergabe hat der Auftragnehmer der Stadt Datteln die „Grundlage der Preisermittlung“ (Urkalkulation) zu übergeben. (siehe auch 215 Zusätzliche Vertragsbedingungen Nr. 1.1).

[bookmark: Kontrollkästchen80]10.4 |X|   Verzeichnis der Nachunternehmer / anderer Unternehmen
Die beigefügten Anlagen Nachunternehmerverzeichnisse (233) bzw. Verzeichnis anderer Unternehmen (235) sind spätestens mit der Auftragsvergabe zu übergeben. 

10.5 |X|	   Vom Auftragnehmer angebotener Skonto wird von jeder Abschlags- und Schlussrechnung abgezogen, 
für die die geforderte Zahlungsfrist eingehalten werden. Die Frist beginnt mit dem Eingang der prüfbaren 	(Teil-)Rechnung beim Fachdienst.

10.6  	Alle Zahlungen werden durch die Stadtkasse Datteln durch Überweisung geleistet.

10.7  Der Auftraggeber verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug
        auf die vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich  
        mitzuteilen.

10.8 Den Prüfern des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Datteln ist das Betreten der Baustelle jederzeit 
        erlaubt.


10.9	Nachprüfstelle gem. § 21 VOB/A für die Stadt Datteln ist:
	  Kreis Recklinghausen – Der Landrat – 45657 Recklinghausen

10.10	Gerichtsstand ist Recklinghausen.

10.11 |_|	weitere Bedingungen:

	Die Stadt Datteln hat für dieses Bauvorhaben eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen. Die Prämie für diese Versicherung wird auf den einzelnen Auftragnehmer umgelegt und beträgt 0,3 % der Rechnungssumme für den einzelnen Auftragnehmer. Die Selbstbeteiligung für den Auftragnehmer beträgt zurzeit 150 € je Schadensfall
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